
Fristverlängerung Einreichung Steuererklärung

Der ordentliche Abgabetermin für die Einreichung der Steuererklärung für natürliche Personen ist

grundsätzlich der 31. März des auf die Steuerperiode folgenden Jahres. 

Ist es Ihnen nicht möglich, die Steuererklärung bis zu diesem Termin auszufüllen? Dann beantragen

Sie vor Ablauf der Abgabefrist online eine Fristerstrechung (eFristverlängerung)

https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/
https://egov-service.ch/public/web/zh/frist/




Zuständige Abteilung

Steuern

https://www.weiach.ch/verwaltung/abteilungen/steueramt.page/99/unit/15

